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Zur Verstärkung unseres Teams am Standort 

Markneukirchen suchen wir einen 

Lagerist 
(m/w/d) 

 
Stellenbeschreibung unter www.inazuma-online.com/jobs 
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WIR STELLEN EIN! 

 

MUSIKSCHULE VOGTLAND

Schnuppertage in der Musikschule
Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Musikinstrument zu erler-
nen oder bereits Erlerntes aufzufrischen, ist an der Musikschule 
Vogtland herzlich willkommen. Die Instrumentenvielfalt ist groß. 
Sie reicht von A bis Z, von Akkordeon bis Zither. Zu den belieb-
testen Instrumenten gehören seit Jahren Klavier, Gitarre, Violine, 
Holz- und Blechblasinstrumente sowie Gesang. Oft stehen Kinder 
bzw. deren Eltern allerdings vor der Qual der Wahl. Die Frage nach 
dem geeigneten Instrument ist eine häufig gestellte Frage, deren 
Beantwortung von vielen Faktoren abhängig ist. Die Musikschul-
pädagogen beraten und helfen hierzu gern. Kostenlose Probe-
stunden erleichtern in den meisten Fällen die Entscheidung und 
können hier im Oberen Vogtland an den Standorten Markneukir-
chen und Klingenthal vereinbart werden. 
Vom 14. - 16. Februar können interessierte Kinder, Jugendliche so-
wie Erwachsene Holz- und Blechblasinstrumente, Streichinstru-
mente, Tasteninstrumente, Gesang, Gitarre, Zither sowie Schlag-
zeug kennenlernen und ausprobieren. 
Mit diesen Angeboten sind nicht nur Kinder und Jugendliche, son-
dern ausdrücklich auch Erwachsene angesprochen, sich aktiv mu-
sikalisch zu betätigen.
Alle Neugierigen werden von Lehrkräften der Musikschule Vogt-
land betreut, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Anmeldungen nimmt die Musikschule in 08258 Markneukirchen, 
Johann-Sebastian-Bach-Str.13 entgegen. 

Hierzu steht entsprechendes Informationsmaterial in den Kinder-
tagesstätten sowie Schulen zur Verteilung bereit. Ebenso ist der 
Flyer zur Anmeldung auf der Website www.musikschule-vogt-
land.de veröffentlicht. 
Die Musikschule Vogtland freut sich über viele Interessenten und 
Neugierige.
Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Sekretariat 
der Musikschule in Markneukirchen gern zur Verfügung.

Kontakt:  
Musikschule Vogtland, 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 13, 
08258 Markneukirchen

Tel.: 037422-2463, 
Email: markneukirchen@musikschule-vogtland.de



2 32. Jahrgang | Nr. 02 | 28. Januar 2022 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses der 
Stadt Markneukirchen findet am Montag, dem 07. Februar 2022, 
in der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   17.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2.   Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsaus-

schusses vom 17. Januar 2022 
 

3.   Beschlussvorlage 05/2022 
         Ankauf einer kommunal gewidmeten Verkehrsfläche an der  
         Wernitzgrüner Str.; Kauf des Flurstücks Nr. 583/11 der  
         Gemarkung Markneukirchen 
 

4.   Beschlussvorlage 06/2022 
         Ankauf für die Erweiterung des Gewerbeparks Markneu- 
         kirchen/Wohlhausen, Flurstück Nr. 233 der Gemarkung  
         Wohlhausen 
 

5.   Beschlussvorlage 07/2022 
         Zuschlag zur Verkaufsausschreibung des Grundstücks 
         Neue Str. 20 in Markneukirchen 
 

6.   Beschlussvorlage 08/2022 
         Ankauf von Verkehrsflächen der Schönecker Straße und des 
         Verbindungsweges zum Wohngebiet Marktgäßchen 
 

7.   Beschlussvorlage 09/2022 
         Verkauf des Grund und Bodens zum Trinkwasserhoch- 
         behälter Platten 
 

8.   Beschlussvorlage 10/2022 
         Verkaufsausschreibung des Grundstücks Zollstr. 23 im 
         OT Wernitzgrün 
 

9.   Beschlussvorlage 11/2022 
         Verkauf einer Teilfläche der ehemaligen Feuerwache und 
         Garten an der Schulstraße 
 

10. Informationen/Sonstiges 
 

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil der 
Sitzung ist die Bürgerschaft herzlich eingeladen. 

 
Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die    
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Be-
deckung getragen werden.  

 
Markneukirchen, den 28. Januar 2022 

 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 
BauGB zur Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 
3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-

neukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen 
Vorsorgepflicht, in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen 
als Wohnbauland für bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswil-
lige Bürger zu entwickeln und vorzuhalten. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

Öffentliche Auslegung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aus-

sichtsturm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
26.01.2022 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
für den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 sowie die Begründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebil-
ligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen. 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fas-
sung vom 10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 
1:500 und dem Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit 
 

vom 07.02.2022 bis 11.03.2022 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Mark-
neukirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02  

 
öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein 

gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen mit dem 
Stand 10.01.2022, die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 

können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-poli-
tik/bauleitplanung sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung 
Sachsen unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/por-
tal/bplan/startseite im Internet eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift  
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
 
Markneukirchen, den 25.01.2022 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3202 Plan Am Aussichtsturm.png 
Planunterschrift: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen, Stand Entwurf 10.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den ers-
ten Zahlungstermin 2022 hin: 
                

15. Februar 2022 - Grundsteuer und Gewerbesteuer 
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufstellungsbeschluss nach § 2 
Abs. 1 BauGB zur Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 

Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ 
in Markneukirchen

Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukir-
chen beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen Vorsorge-
pflicht, in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen als Wohn-
bauland für bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswillige Bürger 
zu entwickeln und vorzuhalten.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 
2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die Ergän-
zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.

Öffentliche Auslegung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung nach 

§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB 
„Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen

Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 26.01.2022 
den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen für den Bereich 
der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 
der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 10.01.2022 sowie die 
Begründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung bestimmt.
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfahren 
nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 Abs. 3 
BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 
1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 1:500 und dem 
Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 07.02.2022 bis 11.03.2022
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Markneu-

kirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02 

öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein 
gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt:
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 
Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
mit dem Stand 10.01.2022, die Begründung und die öffentliche 
Bekanntmachung können während der o.g. Auslegungsfrist unter der 
folgenden Internetadresse: https://markneukirchen.de/buerger-stadt/

Mitteilung der Kämmerei
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den 
ersten Zahlungstermin 2022 hin:               

15. Februar 2022 - Grundsteuer 
und Gewerbesteuer

Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile.
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden.
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verwaltung-politik/bauleitplanung sowie im zentralen Landesportal 
Bauleitplanung Sachsen unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
portal/bplan/startseite im Internet eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und 
Anregungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur 
Niederschrift  oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, 
Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht 
ein Bürger die Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung 
des ausliegenden Entwurfes, so kann dies während der angegebenen 
Dienststunden geschehen.
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Ergänzungssatzung nicht von Bedeutung ist.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist.
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 
BauGB zur Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 
3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-

neukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen 
Vorsorgepflicht, in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen 
als Wohnbauland für bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswil-
lige Bürger zu entwickeln und vorzuhalten. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

Öffentliche Auslegung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aus-

sichtsturm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
26.01.2022 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
für den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 sowie die Begründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebil-
ligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen. 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fas-
sung vom 10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 
1:500 und dem Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit 
 

vom 07.02.2022 bis 11.03.2022 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Mark-
neukirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02  

 
öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein 

gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen mit dem 
Stand 10.01.2022, die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 

können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-poli-
tik/bauleitplanung sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung 
Sachsen unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/por-
tal/bplan/startseite im Internet eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift  
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
 
Markneukirchen, den 25.01.2022 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3202 Plan Am Aussichtsturm.png 
Planunterschrift: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen, Stand Entwurf 10.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung der Kämmerei 
 
Die Kämmerei der Stadtverwaltung Markneukirchen weist auf den ers-
ten Zahlungstermin 2022 hin: 
                

15. Februar 2022 - Grundsteuer und Gewerbesteuer 
 
Dieser Termin gilt für Zahlungspflichtige in der Stadt Markneukirchen 
einschließlich aller Ortsteile. 
Achten Sie bitte auf termingerechte Zahlung, um unnötige Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ 
in Markneukirchen, Stand Entwurf 10.01.2022
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Modernisierung Obervogtländisches 
Dorfmuseum Erlbach -  ein regionales 

Kulturdenkmal erhält Frischekur  
 
„Bei einem Museum kommt es mir nicht auf die Fassade an, sondern 
darauf, welche Schätze es in seinem Inneren birgt. Genauso geht es 

mir mit alten Menschen.“ 
Paul Eßer - 

 
Mit Hilfe der Maßnahme wurde ein besonderes Kleinod im Markneu-
kirchner Ortsteil Erlbach erhalten und attraktiver gestaltet. Das Ober-
vogtländische Dorfmuseum wird somit auch zukünftig weiteren Gene-
rationen zur Verfügung stehen, um die historische Entstehung des Or-
tes Erlbach und des Musikinstrumentenbaus zu erfahren und eine 
regionale Identität zu stiften. Das Museum wurde 2021 innerhalb von 5 
Wochen durch einheimische Handwerker modernisiert, indem unter 
anderem eine neue Elektroanlage inklusive Rauchmeldeanlage einge-
baut wurde. Somit kommt auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz. 
Weiterhin erhielten die Haustür und die Fenster – natürlich nach Vor-
gabe des Denkmalschutzes – einen neuen Anstrich. Zur Erhaltung der 
historischen Bausubstanz komplettiert eine neue Kastenrinne aus Ti-
tanzink die Maßnahme. 
Das Informationsangebot wurde zudem durch eine im Garten neu auf-
gestellte Schautafel erweitert, worüber die interessierten Besucher si-
cher erfreut sind. Über einen QR Code kann man außerdem detaillierte 
Informationen zur Historie des Museums abfragen. 
Um auch den jüngeren Generationen das Kulturgut näher zu bringen, 
sollen verstärkt Führungen für Kindergärten und Schulen angeboten 
werden. In diesem Zusammenhang geht ein großer Dank an Herrn Hel-
muth Eßbach, der die Maßnahme angeregt und begleitet hat. Seine au-
thentischen mitreißenden Führungen lassen jeden Museumsbesuch zu 
einem besonderen Erlebnis werden und begeistern Jung und Alt 
gleichermaßen. 
Die Umsetzung der Maßnahme konnte nur mit Unterstützung von För-
dermitteln erfolgen. Aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen 
und landwirtschaftliche Museen 2021“ wurde eine Zuwendung i.H. von 
11,4 T € zur Verfügung gestellt. Dem Fördermittelgeber möchten wir an 
dieser Stelle noch einmal herzlich danken. 
 
Die Maßnahme wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages.  
Diese Maßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes. 
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Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach 

 
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, 

bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. 
Konfuzius 

 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flurbereinigungs-
verfahren Landwüst-Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach, 
 

mit einem la-
chenden und 
einem weinen-
den Auge bli-
cke ich auf das 
Jahr 2021 zu-
rück – mit ei-
nem lachenden, 
da wir im Be-

reich Flurbereinigung vieles erreichen konnten, was wir uns vorgenom-
men haben und von dem ich Ihnen an dieser Stelle berichten möchte. 
Mit einem weinenden Auge schaue ich auf das Jahr 2021 zurück, da es 
leider ebenso wie das Jahr zuvor maßgeblich durch das Pandemiege-
schehen geprägt war. 
Daher hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie die ruhigen Tage zum Ende 
des Jahres zum Innehalten, Durchatmen und Krafttanken nutzen konn-
ten. Ich bin mir zutiefst sicher, dass wir mit einer großen Portion Ver-
trauen und Optimismus diese herausfordernden Zeiten bald hinter uns 
lassen können. 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, 
die sich für unsere Gesellschaft, die Allgemeinheit und natürlich im 
Speziellen in unseren Flurbereinigungsverfahren einsetzen; viele leis-
ten mit ihrem Engagement einen großen Beitrag, ob sichtbar oder un-
sichtbar. 
 
Landwüst-Wirtsberg 
Im Jahr 2021 gelang es, die 
noch im Jahr 2020 ausgefal-
lene Teilnehmerversamm-
lung zur Wertermittlung 
stattfinden zu lassen. Am 
15.07.2021 stellte die Vor-
standsvorsitzende in der 
Festscheune des Landwüs-
ter Freilichtmuseums die Er-
gebnisse der Wertermitt-
lung vor; zur Veranstaltung 
wurden alle Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg schriftlich geladen. Die Notwendigkeit der Wertermittlung 
und die auf Basis der Wertermittlungsgrundätze erstellten Unterlagen 
wurden eingehend erläutert. Auch über den weiteren Verfahrensher-
gang wurde informiert. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden ab 06.09.2021 in der Stadt-
verwaltung Markneukirchen ausgelegt. Am 09.09.2021 und 23.09.2021 
fanden in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr in Landwüst und am 16.09.2021 
und 30.09.2021 in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr im Landratsamt Vogt-
landkreis durch die Vorsitzende des Vorstandes bzw. deren Stellvertre-
ter Sprechzeiten zur Erläuterung der Ergebnisse statt. Einige Teilneh-
mer nahmen die Möglichkeit wahr und informierten sich in diesen Ter-
minen zur Wertermittlung als auch zur Flurbereinigung im Allgemeinen. 
Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die Einlagewerte für jeden Be-
sitzstand berechnet. Mit diesen Werten wird der Wunschtermin zur 
Neuverteilung durchgeführt. Besprochen werden dabei die Vorschläge 
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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flurbereinigungs-
verfahren Landwüst-Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach,

mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich auf das 
Jahr 2021 zurück – mit einem lachenden, da wir im Bereich Flurbereini-
gung vieles erreichen konnten, was wir uns vorgenommen haben und 
von dem ich Ihnen an dieser Stelle berichten möchte.
Mit einem weinenden Auge schaue ich auf das Jahr 2021 zurück, da es 
leider ebenso wie das Jahr zuvor maßgeblich durch das Pandemiege-
schehen geprägt war.
Daher hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie die ruhigen Tage zum Ende 
des Jahres zum Innehalten, Durchatmen und Krafttanken nutzen konn-
ten. Ich bin mir zutiefst sicher, dass wir mit einer großen Portion Ver-
trauen und Optimismus diese herausfordernden Zeiten bald hinter uns 
lassen können.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedan-
ken, die sich für unsere Gesellschaft, die Allgemeinheit und natürlich 
im Speziellen in unseren Flurbereinigungsverfahren einsetzen; viele 
leisten mit ihrem Engagement einen großen Beitrag, ob sichtbar oder 
unsichtbar.

Landwüst-Wirtsberg

Im Jahr 2021 gelang es, die noch im Jahr 2020 ausgefallene Teilnehmer-
versammlung zur Wertermittlung stattfinden zu lassen. Am 15.07.2021 
stellte die Vorstandsvorsitzende in der Festscheune des Landwüster 
Freilichtmuseums die Ergebnisse der Wertermittlung vor; zur Veran-
staltung wurden alle Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren Land-

wüst-Wirtsberg schriftlich geladen. Die Notwendigkeit der Wert-
ermittlung und die auf Basis der Wertermittlungsgrundätze erstellten 
Unterlagen wurden eingehend erläutert. Auch über den weiteren Ver-
fahrenshergang wurde informiert.
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden ab 06.09.2021 in der Stadt-
verwaltung Markneukirchen ausgelegt. Am 09.09.2021 und 23.09.2021 
fanden in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr in Landwüst und am 16.09.2021 
und 30.09.2021 in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr im Landratsamt Vogt-
landkreis durch die Vorsitzende des Vorstandes bzw. deren Stellver-
treter Sprechzeiten zur Erläuterung der Ergebnisse statt. Einige Teil-
nehmer nahmen die Möglichkeit wahr und informierten sich in diesen 
Terminen zur Wertermittlung als auch zur Flurbereinigung im Allgemei-
nen.
Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die Einlagewerte für jeden Be-
sitzstand berechnet. Mit diesen Werten wird der Wunschtermin zur 
Neuverteilung durchgeführt. Besprochen werden dabei die Vorschläge 
zur neuen Einteilung der Feldlage, die Möglichkeit der Geldabfindung, 
die Regelung der im Grundbuch eingetragene Rechte und Belastungen, 
eventuell die Neubegründung von Rechten und der weitere Ablauf des 
Verfahrens. Nach Erstellung des Neuverteilungsentwurfes werden die 
Ergebnisse der Wertermittlung endgültig festgestellt und öffentlich 
bekanntgegeben.

Erlbach

Die Abgrenzung der natürlichen Flächen wie Straßen, Wege, Gewäs-
ser, Waldränder, etc. (Gewannenabsteckung) in der Feldlage sowie die 
Ortslagenverhandlung in Eubabrunn und im südöstlichen Bereich der 
Gemarkung Erlbach konnten im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die 
Aufmessung der Gewannenpunkte und Nutzungsarten für die Wert-
ermittlung läuft in Teilen der Gemarkung Erlbach noch. Darüber hinaus 
sind einige Nacharbeiten erforderlich, um Wege- und Abfindungsge-
wannen vollständig bilden zu können. Die ausstehenden Vermessungs-
arbeiten werden dieses Jahr zu Ende gebracht.
Zurzeit werden die Wertermittlungskarten erstellt; dies geschieht auf 
Basis der Wertermittlungsgrundsätze, welche aufgrund des sich stetig 
preislich wachsenden Bodenmarktes durch den Vorstand der TG Flur-
bereinigung Erlbach angepasst werden müssen.
Nach Fertigstellung der Karten werden die Ergebnisse der Wertermitt-
lung in einer Teilnehmerversammlung erläutert und im Anschluss öf-
fentlich bekannt gemacht und ausgelegt. Für die Beteiligten werden 
während der Auslegung zusätzliche Sprechtage zur Erläuterung der 
Ergebnisse eingerichtet. Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung aller Grundstücke, nicht nur der eigenen, können die 
Beteiligten während der Zeit der Auslegung der Ergebnisse der Wert-
ermittlung bei der Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft schriftlich vorbringen. Nach der Behandlung der Einwände 
starten die Anhörungen der Teilnehmer, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken werden. Nach Fertigstellung des Neuverteilungs-
entwurfes werden die Ergebnisse der Wertermittlung endgültig förm-
lich festgestellt. Diese Feststellung wird mit Rechtsbehelfsbelehrung 
öffentlich bekannt gemacht. Ist mit großen Änderungen im Neuver-
teilungsentwurf nicht mehr zu rechnen, kann eine vorläufige Besitz-
einweisung erlassen werden. Sie dient den Landwirten zur Bewirt-
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schaftung der neuen Feldeinteilung und verhindert Anpassungen des 
Tauschverhältnisses, wenn die Grundstückspreise weiter steigen.
Folgender zeitlicher Ablauf ist hinsichtlich der weiteren Verfahrens-
durchführung geplant:
2021/22 Fertigstellung der Gewannenabsteckung und Änderung des 
 Verfahrensgebietes
2022 Wertermittlungskarte

Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse
Aufstellung des Landabzuges § 47 FlurbG
Beginn der Wunschanhörung im Herbst

2023 Abschluss der Wunschanhörung
Fertigstellung des Neuverteilungsentwurfes 
Aufstellung des Flurbereinigungsplanes einschl. Regelung der 
Rechtsverhältnisse

2026 Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes

INTERNATIONALER INSTRUMENTALWETTBEWERB 
MARKNEUKIRCHEN E.V.

Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer übernimmt 

Schirmherrschaft für 57. Internationalen 
Instrumentalwettbewerb 

Markneukirchen 2022
(sh) Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wird die Schirm-
herrschaft für den Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukir-
chen 2022 in den Fächern Horn und Tuba übernehmen. 
Michael Kretschmer hatte bereits für die Wettbewerbe 2020 und 2021 die 
Übernahme des Amtes zugesagt, allerdings musste der hochkarätige inter-
nationale Wettstreit in den zurückliegenden beiden Jahren aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Veranstal-
ter, dass der Ministerpräsident nun gemeinsam mit Christian Thielemann 
erneut als Schirmherr fungiert und damit seine Verbundenheit mit der Mu-
sikstadt und der hier gelebten Verknüpfung von traditionellem Handwerk 
und Nachwuchsförderung junger Instrumentalisten in einem international 
anerkannten Musikerwettstreit zum Ausdruck bringt.

Fach Horn: 89 Bewerbungen aus 
30 Ländern für den Internationalen 

Instrumentalwettbewerb 
Markneukirchen 2022

(cs) Nach der Corona bedingten Absage 2020 soll es in diesem Jahr eine 
Neuauflage des Internationalen Instrumentalwettbewerbes Markneukir-
chen in den Fächern Horn und Tuba geben. Zur Freude der Veranstalter 
zeichnet sich ein großes internationales Interesse junger Musikerinnen und 
Musiker am hochkarätigen Leistungsvergleich in der vogtländischen Mu-
sikstadt ab.
Zum Anmeldeschluss im Fach Horn am 10. Januar 2022 lagen insgesamt 89 
Bewerbungen vor. Das sind zwar nicht ganz so viele wie zwei Jahre zuvor, 
jedoch konnte der Wettbewerb in Sachen Internationalität noch einmal 
zulegen. Die jungen Hornistinnen und Hornisten stammen aus 30 verschie-
denen Ländern, die sich auf fünf Kontinente verteilen – so international 
war das Bewerberfeld in diesem Fach noch nie in Markneukirchen. 
Alle 89 Bewerber im Alter zwischen 16 und 31 Jahren konnten direkt ohne 
Vorauswahl zum Wettbewerb zugelassen werden und sind nun herzlich 
eingeladen, vom 5. bis 14. Mai 2022 ihr Können in den vier öffentlichen 
Wettbewerbsrunden zu präsentieren. Wie bereits 2020 bilden Bewerbun-
gen aus Deutschland mit 20 Anmeldungen die größte Gruppe, gefolgt von 
Portugal (8) sowie Italien, Japan und Südkorea (je 5). Neu im Länderspiegel 
dieses Faches sind Irland und Mexiko. Für das Fach Tuba läuft die Melde-
frist noch bis zum 31. Januar.

Wernitzgrün
Wie bereits im Jahr 2020 stand das Jahr 2021 ganz im Zeichen des Aus-
baus: die beiden Maßnahmen Hofgarten I (ländlicher Wegebau) sowie 
der Hofgarten II (Ortsstraße) wurden im Zeitraum Mai bis Juli grundhaft 
ausgebaut. Aufgrund der guten und lösungsorientierten Zusammen-
arbeit mit der Baufirma VSTR Rodewisch AG lagen die tatsächlichen 
Ausführungskosten unter der ursprünglichen Kostenberechnung. Der 
geplante Bauzeitraum verkürzte sich um sieben Wochen, so dass die 
Baumaßnahmen am 22.07.2021 gemeinsam mit der Stadt Markneukir-
chen abgenommen und die Wege für den Verkehr freigegeben werden 
konnten.

Die Kosten der in Asphaltbauweise ausgebauten Wege wurden mit 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes (GAK-Mittel) des Bund (60%) und des Frei-
staates Sachsen (40%) finanziert: die Fördermittel betrugen für den 
ländlichen Weg 85% und für die Ortsstraße 75%. Die Eigenmittel in 
Höhe von 15% für den ländlichen Weg und in Höhe von 25% für die 
Ortsstraße wurden sämtlich von der Stadt Markneukirchen übernom-
men und fallen somit nicht der TG Flurbereinigung Wernitzgrün zu Las-
ten – an dieser Stelle möchte ich mich bei der Stadt Markneukirchen 
für die stets gute und reibungslose Zusammenarbeit bedanken.
Nach Ausführung aller plan- und bauentwurfgenehmigten Maßnah-
men kann mit der Ortslagenverhandlung bzw. der Gewannenabste-
ckung begonnen werden; allerdings wird der Beginn der Arbeiten nicht 
unerheblich vom Kreisstraßenbau „Ausbau K7841“ abhängig sein.

Katrin Weller
Vorstandsvorsitzende
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Modernisierung Obervogtländisches 
Dorfmuseum Erlbach -  ein regionales 

Kulturdenkmal erhält Frischekur  
 
„Bei einem Museum kommt es mir nicht auf die Fassade an, sondern 
darauf, welche Schätze es in seinem Inneren birgt. Genauso geht es 

mir mit alten Menschen.“ 
Paul Eßer - 

 
Mit Hilfe der Maßnahme wurde ein besonderes Kleinod im Markneu-
kirchner Ortsteil Erlbach erhalten und attraktiver gestaltet. Das Ober-
vogtländische Dorfmuseum wird somit auch zukünftig weiteren Gene-
rationen zur Verfügung stehen, um die historische Entstehung des Or-
tes Erlbach und des Musikinstrumentenbaus zu erfahren und eine 
regionale Identität zu stiften. Das Museum wurde 2021 innerhalb von 5 
Wochen durch einheimische Handwerker modernisiert, indem unter 
anderem eine neue Elektroanlage inklusive Rauchmeldeanlage einge-
baut wurde. Somit kommt auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz. 
Weiterhin erhielten die Haustür und die Fenster – natürlich nach Vor-
gabe des Denkmalschutzes – einen neuen Anstrich. Zur Erhaltung der 
historischen Bausubstanz komplettiert eine neue Kastenrinne aus Ti-
tanzink die Maßnahme. 
Das Informationsangebot wurde zudem durch eine im Garten neu auf-
gestellte Schautafel erweitert, worüber die interessierten Besucher si-
cher erfreut sind. Über einen QR Code kann man außerdem detaillierte 
Informationen zur Historie des Museums abfragen. 
Um auch den jüngeren Generationen das Kulturgut näher zu bringen, 
sollen verstärkt Führungen für Kindergärten und Schulen angeboten 
werden. In diesem Zusammenhang geht ein großer Dank an Herrn Hel-
muth Eßbach, der die Maßnahme angeregt und begleitet hat. Seine au-
thentischen mitreißenden Führungen lassen jeden Museumsbesuch zu 
einem besonderen Erlebnis werden und begeistern Jung und Alt 
gleichermaßen. 
Die Umsetzung der Maßnahme konnte nur mit Unterstützung von För-
dermitteln erfolgen. Aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen 
und landwirtschaftliche Museen 2021“ wurde eine Zuwendung i.H. von 
11,4 T € zur Verfügung gestellt. Dem Fördermittelgeber möchten wir an 
dieser Stelle noch einmal herzlich danken. 
 
Die Maßnahme wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages.  
Diese Maßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes. 
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Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach 

 
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, 

bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. 
Konfuzius 

 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flurbereinigungs-
verfahren Landwüst-Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach, 
 

mit einem la-
chenden und 
einem weinen-
den Auge bli-
cke ich auf das 
Jahr 2021 zu-
rück – mit ei-
nem lachenden, 
da wir im Be-

reich Flurbereinigung vieles erreichen konnten, was wir uns vorgenom-
men haben und von dem ich Ihnen an dieser Stelle berichten möchte. 
Mit einem weinenden Auge schaue ich auf das Jahr 2021 zurück, da es 
leider ebenso wie das Jahr zuvor maßgeblich durch das Pandemiege-
schehen geprägt war. 
Daher hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie die ruhigen Tage zum Ende 
des Jahres zum Innehalten, Durchatmen und Krafttanken nutzen konn-
ten. Ich bin mir zutiefst sicher, dass wir mit einer großen Portion Ver-
trauen und Optimismus diese herausfordernden Zeiten bald hinter uns 
lassen können. 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, 
die sich für unsere Gesellschaft, die Allgemeinheit und natürlich im 
Speziellen in unseren Flurbereinigungsverfahren einsetzen; viele leis-
ten mit ihrem Engagement einen großen Beitrag, ob sichtbar oder un-
sichtbar. 
 
Landwüst-Wirtsberg 
Im Jahr 2021 gelang es, die 
noch im Jahr 2020 ausgefal-
lene Teilnehmerversamm-
lung zur Wertermittlung 
stattfinden zu lassen. Am 
15.07.2021 stellte die Vor-
standsvorsitzende in der 
Festscheune des Landwüs-
ter Freilichtmuseums die Er-
gebnisse der Wertermitt-
lung vor; zur Veranstaltung 
wurden alle Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg schriftlich geladen. Die Notwendigkeit der Wertermittlung 
und die auf Basis der Wertermittlungsgrundätze erstellten Unterlagen 
wurden eingehend erläutert. Auch über den weiteren Verfahrensher-
gang wurde informiert. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden ab 06.09.2021 in der Stadt-
verwaltung Markneukirchen ausgelegt. Am 09.09.2021 und 23.09.2021 
fanden in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr in Landwüst und am 16.09.2021 
und 30.09.2021 in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr im Landratsamt Vogt-
landkreis durch die Vorsitzende des Vorstandes bzw. deren Stellvertre-
ter Sprechzeiten zur Erläuterung der Ergebnisse statt. Einige Teilneh-
mer nahmen die Möglichkeit wahr und informierten sich in diesen Ter-
minen zur Wertermittlung als auch zur Flurbereinigung im Allgemeinen. 
Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die Einlagewerte für jeden Be-
sitzstand berechnet. Mit diesen Werten wird der Wunschtermin zur 
Neuverteilung durchgeführt. Besprochen werden dabei die Vorschläge 
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Modernisierung Obervogtländisches 
Dorfmuseum Erlbach -  ein regionales 

Kulturdenkmal erhält Frischekur  
 
„Bei einem Museum kommt es mir nicht auf die Fassade an, sondern 
darauf, welche Schätze es in seinem Inneren birgt. Genauso geht es 

mir mit alten Menschen.“ 
Paul Eßer - 

 
Mit Hilfe der Maßnahme wurde ein besonderes Kleinod im Markneu-
kirchner Ortsteil Erlbach erhalten und attraktiver gestaltet. Das Ober-
vogtländische Dorfmuseum wird somit auch zukünftig weiteren Gene-
rationen zur Verfügung stehen, um die historische Entstehung des Or-
tes Erlbach und des Musikinstrumentenbaus zu erfahren und eine 
regionale Identität zu stiften. Das Museum wurde 2021 innerhalb von 5 
Wochen durch einheimische Handwerker modernisiert, indem unter 
anderem eine neue Elektroanlage inklusive Rauchmeldeanlage einge-
baut wurde. Somit kommt auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz. 
Weiterhin erhielten die Haustür und die Fenster – natürlich nach Vor-
gabe des Denkmalschutzes – einen neuen Anstrich. Zur Erhaltung der 
historischen Bausubstanz komplettiert eine neue Kastenrinne aus Ti-
tanzink die Maßnahme. 
Das Informationsangebot wurde zudem durch eine im Garten neu auf-
gestellte Schautafel erweitert, worüber die interessierten Besucher si-
cher erfreut sind. Über einen QR Code kann man außerdem detaillierte 
Informationen zur Historie des Museums abfragen. 
Um auch den jüngeren Generationen das Kulturgut näher zu bringen, 
sollen verstärkt Führungen für Kindergärten und Schulen angeboten 
werden. In diesem Zusammenhang geht ein großer Dank an Herrn Hel-
muth Eßbach, der die Maßnahme angeregt und begleitet hat. Seine au-
thentischen mitreißenden Führungen lassen jeden Museumsbesuch zu 
einem besonderen Erlebnis werden und begeistern Jung und Alt 
gleichermaßen. 
Die Umsetzung der Maßnahme konnte nur mit Unterstützung von För-
dermitteln erfolgen. Aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen 
und landwirtschaftliche Museen 2021“ wurde eine Zuwendung i.H. von 
11,4 T € zur Verfügung gestellt. Dem Fördermittelgeber möchten wir an 
dieser Stelle noch einmal herzlich danken. 
 
Die Maßnahme wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages.  
Diese Maßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte diese Logos farblich drucken! 
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Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach 

 
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, 

bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. 
Konfuzius 

 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Flurbereinigungs-
verfahren Landwüst-Wirtsberg, Wernitzgrün und Erlbach, 
 

mit einem la-
chenden und 
einem weinen-
den Auge bli-
cke ich auf das 
Jahr 2021 zu-
rück – mit ei-
nem lachenden, 
da wir im Be-

reich Flurbereinigung vieles erreichen konnten, was wir uns vorgenom-
men haben und von dem ich Ihnen an dieser Stelle berichten möchte. 
Mit einem weinenden Auge schaue ich auf das Jahr 2021 zurück, da es 
leider ebenso wie das Jahr zuvor maßgeblich durch das Pandemiege-
schehen geprägt war. 
Daher hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie die ruhigen Tage zum Ende 
des Jahres zum Innehalten, Durchatmen und Krafttanken nutzen konn-
ten. Ich bin mir zutiefst sicher, dass wir mit einer großen Portion Ver-
trauen und Optimismus diese herausfordernden Zeiten bald hinter uns 
lassen können. 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, 
die sich für unsere Gesellschaft, die Allgemeinheit und natürlich im 
Speziellen in unseren Flurbereinigungsverfahren einsetzen; viele leis-
ten mit ihrem Engagement einen großen Beitrag, ob sichtbar oder un-
sichtbar. 
 
Landwüst-Wirtsberg 
Im Jahr 2021 gelang es, die 
noch im Jahr 2020 ausgefal-
lene Teilnehmerversamm-
lung zur Wertermittlung 
stattfinden zu lassen. Am 
15.07.2021 stellte die Vor-
standsvorsitzende in der 
Festscheune des Landwüs-
ter Freilichtmuseums die Er-
gebnisse der Wertermitt-
lung vor; zur Veranstaltung 
wurden alle Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren Landwüst-
Wirtsberg schriftlich geladen. Die Notwendigkeit der Wertermittlung 
und die auf Basis der Wertermittlungsgrundätze erstellten Unterlagen 
wurden eingehend erläutert. Auch über den weiteren Verfahrensher-
gang wurde informiert. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden ab 06.09.2021 in der Stadt-
verwaltung Markneukirchen ausgelegt. Am 09.09.2021 und 23.09.2021 
fanden in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr in Landwüst und am 16.09.2021 
und 30.09.2021 in der Zeit von 15:00 – 18:00 Uhr im Landratsamt Vogt-
landkreis durch die Vorsitzende des Vorstandes bzw. deren Stellvertre-
ter Sprechzeiten zur Erläuterung der Ergebnisse statt. Einige Teilneh-
mer nahmen die Möglichkeit wahr und informierten sich in diesen Ter-
minen zur Wertermittlung als auch zur Flurbereinigung im Allgemeinen. 
Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die Einlagewerte für jeden Be-
sitzstand berechnet. Mit diesen Werten wird der Wunschtermin zur 
Neuverteilung durchgeführt. Besprochen werden dabei die Vorschläge 

 
 
 

Position des Fotos 3202 Winterbild.jpg 

 
 

Position des Fotos „3202 WE-
TNV PowerPoint.jpg“ 

Mit Hilfe der Maßnahme wurde ein besonderes Kleinod im Markneu-
kirchner Ortsteil Erlbach erhalten und attraktiver gestaltet. Das Ober-
vogtländische Dorfmuseum wird somit auch zukünftig weiteren Ge-
nerationen zur Verfügung stehen, um die historische Entstehung des 
Ortes Erlbach und des Musikinstrumentenbaus zu erfahren und eine 
regionale Identität zu stiften. Das Museum wurde 2021 innerhalb von 
5 Wochen durch einheimische Handwerker modernisiert, indem unter 
anderem eine neue Elektroanlage inklusive Rauchmeldeanlage einge-
baut wurde. Somit kommt auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz. 
Weiterhin erhielten die Haustür und 
die Fenster – natürlich nach Vorgabe 
des Denkmalschutzes – einen neuen 
Anstrich. Zur Erhaltung der histori-
schen Bausubstanz komplettiert eine 
neue Kastenrinne aus Titanzink die 
Maßnahme.
Das Informationsangebot wurde zu-
dem durch eine im Garten neu aufge-
stellte Schautafel erweitert, worüber 
die interessierten Besucher sicher er-
freut sind. Über einen QR Code kann 
man außerdem detaillierte Informa-
tionen zur Historie des Museums ab-
fragen.
Um auch den jüngeren Generationen 
das Kulturgut näher zu bringen, sollen 
verstärkt Führungen für Kindergärten 
und Schulen angeboten werden. In 
diesem Zusammenhang geht ein gro-
ßer Dank an Herrn Helmuth Eßbach, 
der die Maßnahme angeregt und be-
gleitet hat. Seine authentischen mit-
reißenden Führungen lassen jeden 
Museumsbesuch zu einem besonderen 
Erlebnis werden und begeistern Jung 
und Alt gleichermaßen.
Die Umsetzung der Maßnahme konnte 
nur mit Unterstützung von Fördermit-
teln erfolgen. Aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und land-
wirtschaftliche Museen 2021“ wurde eine Zuwendung i.H. von 11,4 T € 
zur Verfügung gestellt. Dem Fördermittelgeber möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal herzlich danken.

Die Maßnahme wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages. 
Diese Maßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags be-
schlossenen Haushaltes.
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1. Vogtländische Winterwandertage 2022     

 
 

 
Erlbacher Winterzauber- Wanderung zu den schönsten 

Aussichtspunkten von Erlbach 
          
         Termin:  Samstag, 5.2.2022 
             Start:   10.00 Uhr Freilichtmuseum Eubabrunn 
     Anspruch:   ca. 13km; mittel; geführt; ca. 4,5 Std. 
Verpflegung:   Rucksackverpflegung; am Ziel Einkehr möglich 
Anmeldung:  in der Touristinfo Erlbach unter Tel. 037422- 6125  

oder per Mail: info@erlbach-vogtland.de 
 
 

Erlbacher Winterzauber- Fackelwanderung um Erlbach 
          
         Termin:  Samstag, 5.2.2022 
             Start:  17.00 Uhr Touristinformation Erlbach, Fackeln können am Start 

gekauft werden 
     Anspruch:   ca. 3km; leicht; geführt; ca. 1 Std.  
Verpflegung:   Rucksackverpflegung; am Ziel Einkehr möglich 
Anmeldung:  in der Touristinfo Erlbach unter Tel. 037422- 6125  

oder per Mail: info@erlbach-vogtland.de 
 
 
 
Bitte beachten Sie die aktuell gültige Corona Regelung! 
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AV GERMANIA MARKNEUKIRCHEN

AVG-Ringer unterliegen Lichtenfels 12:15 
und scheiden aus

(jr) Der AV Germania Markneukirchen unter-
liegt im Achtelfinal-Rückkampf vor heimi-
scher Kulisse dem AC Lichtenfels mit 12:15. 
Nach dem 17:17 aus dem Hinkampf in Lich-
tenfels sind die Germanen ausgeschieden.
Doch es waren nicht nur die Kämpfe auf der 
Matte, schon der Poker an der Waage ist 
mitunter kampfentscheidend und da hatte 
Lichtenfels gleich zweimal das glücklichere Händchen. Schon in Lichten-
fels stellte ACL-Trainer Tobias Schütz den Ungarn Zsombor Gulyas gegen 
William Stier (80 kg/FR), während man Markneukirchens Ausnahmeringer 
Darsam Dzhaparov (75 kg/FR) ins Leere laufen ließ.
In Markneukirchen pokerte AVG-Mannschaftsleiter Jörg Guttmann bis 
kurz vor dem Wiegen und auch da hatte Lichtenfels erneut den Vorteil auf 
seiner Seite. Dabei hatte Guttmann mit seinem Trainerteam alles auf eine 
Karte gesetzt, Valerij Borgoiakov (57 kg/GR) ‚geopfert‘ und die leichteste 
Gewichtsklasse zugunsten von Dzhaparov im Limit bis 75 kg unbesetzt ge-
lassen. „Man darf nur einen Ausländer aus den Nicht-EU-Staaten einsetzen 
und wir hatten uns für Dzhaparov entschieden“, so Guttmann. Damit hat-
te Lichtenfels gerechnet und den Griechisch-Römisch-Ringer Niklas Ohff 
gegen Dzhaparov gestellt, der gegen den Russen chancenlos war. Doch da 
war der Kampf längst entschieden.
Nach dem Wiegen schien Lichtenfels leicht im Vorteil, dennoch gab es 
durchaus Chancen für Markneukirchen. Die wurden jedoch schon im ers-
ten Duell verspielt, denn nachdem Ömer Recep (57 kg/GR) für Lichtenfels 
kampflos zum Sieger erklärt wurde, stand Markneukirchens Schwerge-
wichtler Magomedgadzhi Nurasulov (130 kg/FR) gegen den 15 Kilo schwe-
reren Polen Kamil Kosciolek beim 0:6 auf verlorenem Posten. Alle Angriffe 
des nach Serbien gewechselten Russen wurden eine willkommene Beute 
des Polen, der sich aufs Kontern verlegte und damit zwei Mannschafts-
punkte zum 6:0 für Lichtenfels einsackte. Roman Walter (61 kg/FR) fand 
kein technisches Mittel gegen den gut aufgelegten Türken Ahmet Duman 
und unterlag mit 0:12 Punkten. Einen starken Kampf machte Anton Vieweg 
(98 kg/GR) gegen den EM-Bronzemedaillengewinner von 2020 und 2021 
Hannes Wagner. In der zweiten Runde ging der Markneukirchner Neuzu-
gang gar in Führung, doch Wagner schaffte es trotz Oberschenkelverlet-
zung, den Vize-Europameister der Junioren von der Kampffläche zu drän-
gen und holte sich damit den Siegpunkt zum 4:3.
Im letzten Duell vor der Pause war Markneukirchens Dustin Scherf (66 kg/
GR) klar der aktivere Ringer, doch der erfahrene Rumen Savchev ließ sich 
nicht beeindrucken und hielt den 3:1-Punktsieg bis zum Schlussgong fest. 
Damit führte Lichtenfels zur Halbzeit mit 11:0.
Mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte des Kampfabends blies Markneukir-
chen zur Aufholjagd. Patryk Dublinowski (86 kg/FR) rollte seinen Kontra-
henten Darius Mayek schon nach 26 Sekunden mit 16:0 im Bodenkampf 

aus und auch Stefan Coman (71 kg/FR) war seinem Kontrahenten Lukas 
Tomaszek überlegen – aber nicht überlegen genug, 15:2 Punkte nach 
sechs Minuten, damit gingen nur drei-, statt der erhofften vier Zähler auf 
das Markneukirchner Konto.
Wenn allein Nurasulov (130 kg) oder Scherf (66 kg) als Sieger von der Mat-
te gegangen wären, dann hätte das Duell zwischen Erik Löser (80 kg/GR) 
und Maximilian Schwabe eine Vorentscheidung bringen können. Und Lö-
ser machte seine Sache gegen den erfahrenen EM- und WM-Teilnehmer 
aus Pausa gut und siegte mit 3:1 Zählern. Damit war Markneukirchen in der 
Mannschaftswertung vor den letzten beiden Kämpfen im Weltergewicht 
bis auf 8:11 herangekommen. Doch die Lichtenfelser Trainerbank hatte mit 
Can Selcuk noch ein Ass im Ärmel, jenen Türken, der bei den Europameis-
terschaften 2021 in Warschau (POL) den dreifachen Weltmeister Frank 
Stäbler aus dem Rennen geworfen hatte. Maximilian Simon (75 kg/GR) 
blieb chancenlos, nach nur 1:40 Minuten hatte Selcuk mit sehenswerten 
Würfen 16:0 Punkte gesammelt, die zum Abbruch durch technische Über-
legenheit führten. Damit war der Kampf entschieden, Lichtenfels unter 
dem Jubel der etwa 50 mitgereisten Fans im Viertelfinale. Der schnelle 
Sieg von Markneukirchens Schlussringer Darsam Dzhaparov (75 kg/FR) 
über Niklas Ohff war nur noch Ergebniskosmetik zum 12:15-Endstand.
Während die Ringer, Trainer und Fans des ACL jubelten, waren es zunächst 
traurige Gesichter auf Seiten des AVG, die sich von ihren Fans in Blaugelb 
nach überragender Saison den verdienten Applaus abholten. „Nach dem 
überraschenden zweiten Platz in der Vorrunde und dem 17:17 sowie dem 
12:15 im Achtelfinale, können wir die Saison erhobenen Hauptes beenden“, 
schlug Hallensprecher Nico Picker, einst selbst erfolgreicher Freistilringer, 
den Bogen zu den Saisonzielen, die alle erreicht wurden.

Bürgermeister Andreas Rubner: „Wenn auch nur ein Kampf in der ersten 
Hälfte gedreht wird, dann hätten wir Chancen auf ein Weiterkommen ge-
habt“.

Tobias Schütz, Trainer des ACL: „Das 11:0 zur Halbzeit war schon ein Pfund, 
für uns Motivation, für Markneukirchen ein Schock“.

Andy Schubert, Trainer des AVG: „Wir haben schon im Hinkampf wich-
tige Punkte liegenlassen, mussten uns heute zwischen Borgoiakov und  
Dzhaparov entscheiden, da nur ein russischer Ringer kämpfen darf“.

Dustin Scherf, Ringer AVG: „Es war Mega, noch einmal vor heimischer Ku-
lisse zu kämpfen, ich will nicht mit einer Niederlage aufhören und werde 
damit in der kommenden Saison mit dem AVG noch einmal angreifen“.

Wir bitten darum die eh-
renamtliche Arbeit unse-
res Wintersportvereins 
Erlbach e.V. zu würdigen 
und nicht achtlos die ge-
spurten Loipen mit Pferd 
oder als Wanderer zu zer-
stören.
Der Verein investiert sehr 
viel Zeit, um uns allen 
beste Wintersportbedin-
gungen zu schaffen.

Die Touristinfo

Foto: Manuela Hackl

Anton Vieweg (98 kg/GR - rotes Trikot), Neuzugang des AVG aus dem Erz-
gebirge, machte gegen den Bronzemedaillengewinner der EM von 2020 
und 2021 Hannes Wagner einen großen Kampf, in dem der Vize-Europa-
meister der Junioren nur hauchdünn mit 3:4 das Nachsehen hatte.
Foto: J. Richter
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KINO-CAFÉ MARKNEUKIRCHEN 

 
 

Freitag, 28. Januar bis Montag, 31. Januar 
jeweils 20 Uhr 

SPIDER-MAN: No Way Home (P6) 
Samstag, 29. Januar und Sonntag, 30. Januar 

jeweils 17 Uhr 

Die Schule der magischen Tiere (P0) 

------------------------------------------------------------ 

     Freitag, 04. Februar bis Montag, 07. Februar 
jeweils 20 Uhr 

CONTRA (P12) 

Samstag, 05. Februar und Sonntag, 06. Februar 
jeweils 17 Uhr 

Die Schule der magischen Tiere (P0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margot Geilsdorf 
geb. Schuster 

13.03.1940 – 22.01.2022 
 
Im Gerber-Hans-Haus mit ihren drei Schwestern aufgewachsen, galt ihr 
Interesse seit frühester Kindheit der Zupfmusik. Nach ihrem musikpä-
dagogischen Studium in Weimar unterrichtete sie über 40 Jahre in 
Markneukirchen und Auerbach unzählige Schüler in den Fächern Gi-
tarre und Mandoline. In ihrer Arbeit professionell und pflichtbewusst, 
in ihrer Art bescheiden und einfühlsam – so haben sie ihre Schüler und 
Kollegen gekannt und geschätzt. 
Sie war u.a. Mitglied im Sächsischen Gitarrenensemble und leitete seit 
1993 das Mandolinen- und Gitarrenensemble Markneukirchen, das 2018 
im Gerber-Hans-Haus auf Grund ihres sich verschlechternden Gesund-
heitszustandes sein letztes Konzert gab. Durch ihr Fehlen entstand eine 
Lücke, die bis heute nicht geschlossen werden konnte. 
 
Wir behalten Dich, liebe Margot, in dankbarer Erinnerung und trauern 
mit Deiner Familie. 
 
Heidrun Eichler im Namen des Mandolinen- und Gitarrenensembles 
Markneukirchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offene Berliner Meisterschaften in 
Hellersdorf - Richard Breitenbach 

gewinnt Silber in Berlin
(jr) Zum ersten, großen Wettstreit des neuen Kalenderjahres traf sich 
die Ringerfamilie am 22. Januar in Berlin, wo der TuS Hellersdorf 88 Aus-
richter der Offenen Berliner Meisterschaften war.
115 A- und B-Jugendliche folgten der Einladung in die Hauptstadt, wo 
die Titelkämpfe im Freistil und im griechisch-römischen Ringkampf aus-
getragen wurden. Die Teilnehmerzahl verteilte sich auf 35 Vereine, die 
zumeist nur mit einzelnen Athleten angereist waren, nur der FC Erzge-
birge Aue und der SV Preussen Berlin schickten eine zweistellige Anzahl 
von Athleten über die Waage, Luftfahrt Berlin hatte neun Starter im 
Teilnehmerfeld, was sich natürlich auch auf die Mannschaftswertung 
auswirkte, die von den genannten drei Vereinen angeführt wurde.

AVG-Nachwuchsringer Richard Breitenbach gewinnt bei den Offenen Berliner Meisterschaften am vergangenen Wochenende die Silbermedaille.
Foto: Simone Reinke

Nach Berlin reiste auch die Trainingsgruppe der Sportschule aus Leipzig, 
in der Richard Breitenbach (AVG Markneukirchen) lernt und trainiert. Mit 
seinem Wechsel nach Leipzig vollzog der AVG-Nachwuchsringer einen 
ordentlichen Leistungssprung, den er bei den Offenen Berliner Meister-
schaften nachwies, Richard Breitenbach (68 kg/FR/B-Jugend) gewann 
vier seiner fünf Duelle, nur gegen Magamed Dadali (Weddinger RC) 
musste der Markneukirchner eine Niederlage quittieren. Dreimal drück-
te er seine Kontrahenten auf beide Schultern, einzig gegen den Pots-
damer Robert Schläfke machte es der Sportschüler beim 4:3-Punktsieg 
spannend.
„Wir freuen uns, dass einer unserer Athleten diesen Weg an einen der 
Leistungsstützpunkte gegangen ist und damit vielleicht auch eine 
Vorbildfunktion für nachrückende Talente hat“, freut sich Jens Bernd 
als Vorsitzender des AVG über den Erfolg des jungen AVG-Ringers, 
aber auch über die rasch anwachsende Trainingsgruppe in der Talent-
schmiede des AVG.

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach

IMPRESSUM
“Markneukirchner Zeitung” -  Amtsblatt der Stadt Markneukirchen

Herausgeber:   
Stadtverwaltung Markneukirchen  
Am Rathaus 2 • 08258 Markneukirchen 

Amtliche Bekanntmachungen   
und Veröffentlichungen der   
Stadt Markneukirchen:  
Bürgermeister Andreas Rubner 
Stadtverwaltung Markneukirchen   
Am Rathaus 2 • 08258 Markneukirchen  

Auflage:
4.000 Exemplare, kostenlose Verteilung über
die örtlichen Geschäfte und die beiden Rathäuser
Erscheinungsfolge:
Erscheint vierzehntägig Freitags; falls dieser Tag ein Feiertag ist, 
am vorhergehenden Donnerstag
Redaktion:
Andrea Groß • Stadtverwaltung Markneukirchen 
Am Rathaus 2 • 08258 Markneukirchen 
Tel.(037422) 41120 • E-Mail:Presse@markneukirchen.de
Redaktionsschluss für die Freitagsausgabe ist jeweils am 
Dienstag 18.00 Uhr.
Anzeigen/Werbung:
Birgit Mandok • Trobitzschen 14 (Gerberhans) 
 08258 Markneukirchen 
Tel. (037422) 749478 • Fax 749483  
E-Mail: mz@markneukirchen.de
Satz und Druck:
Druckerei Wilhelm Tiedemann
Marktgäßchen 1 • 08258 Markneukirchen
Tel. (037422) 5600 • Fax 56019
E-Mail: info@druckerei-tiedemann.de
www.tiedemann-druck.de

Für die Richtigkeit der Beiträge sind die Verfasser verantwortlich. Die Beiträge geben die Meinung der Verfasser, jedoch nicht 
unbedingt die Ansicht der Redaktion wieder. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers und unter Angabe der Quelle.



10 32. Jahrgang | Nr. 02 | 28. Januar 2022

Kleinanzeigen 
bringen Erfolg

Verkaufe

Div. Möbel zu verkaufen: WZ, 
KZ, Schl. Zi., Küche + Bad in Mkn. 
Anfrage unter: 0174-9707473

Ganzjahresvorzelt f. Wohnwagen 
Typ. Arlberg 3, Bj. 17, NP. 399 €, 
Größe 3m x 2m, Anbauhöhe 
2,35m-2,50m, 2X für 1 Woche auf-
gebaut, wegen Dauercamping 
für 200€ zu verkaufen.
Telefon: 037422-539089 
ab 19.00 Uhr Mo-Sa

Caravan Rangierhilfe ENDURO 
EM 303 Plus NP 888 € + Lithium-
batterie 12V 30Ah NP 399 €, 1x 
angebaut 2 Std. benutzt, Bj. 19, 
wegen Dauercamping für ges. 
850 € zu verkaufen. 
Tel.: 037422-539089 nach 19.00 Uhr

Suche

Suche Garten in Markneuk. 
Lindleinstr. / Erich-Wild-Str. 
Telefon: 0171-6244505

2-Raum Wohnung f. ruhigen 
Single in Mkn. gesucht. 
Telefon: 0160-3408191

Schöne Gewerbe- Praxisräume 
in Markneukirchen Oberer Markt 5 
zu vermieten, 110 m², Miete VB. 
Die Räume sind möbliert, Tee-
küche vorhanden. 
Telefon: 037422-405988

Gewerberäume im Zentrum 
v. Mkn. zu verm., Parkplätze am 
Haus, Preis VP. Tel.: 0160-3408191

Schöne, sonnige 2-Raum-Whg. 
54m² in Mkn, Einbauküche, Bad, 
Abstellr., Laminat + Fließen, Gar-
tenbenutzung, zentrumsnah, ab 
1.1.2022 zu vermieten.
Telefon: 0170-5839561

Vermiete

Ankauf von 
Geigen 

 Cellos 

  Bratschen 

   Kontrabässe 

    und vieles mehr

Kontakt: Reinhardt 015201885028

auch defekt
ganze Sammlungen und Nachlässe

Danksagung
Man sieht die Sonne langsam untergehen und
erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Karin Wunderlich
geb. Ziegengeist

* 18.09.1939   † 26.12.2021

   Für die aufrichtige Anteilnahme
   möchten wir uns auf diesem Wege
   bei allen Verwandten, Bekannten,
   Freunden und Nachbarn sehr
   herzlich bedanken.

   In stiller Trauer:
   Ihr Ehemann Günter
   Ihre Töchter Andrea, Silvia und Sabine
   im Namen aller Angehörigen

 Januar 2022
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KINO-CAFÉ MARKNEUKIRCHEN 

 
 

Freitag, 28. Januar bis Montag, 31. Januar 
jeweils 20 Uhr 

SPIDER-MAN: No Way Home (P6) 
Samstag, 29. Januar und Sonntag, 30. Januar 

jeweils 17 Uhr 

Die Schule der magischen Tiere (P0) 

------------------------------------------------------------ 

     Freitag, 04. Februar bis Montag, 07. Februar 
jeweils 20 Uhr 

CONTRA (P12) 

Samstag, 05. Februar und Sonntag, 06. Februar 
jeweils 17 Uhr 

Die Schule der magischen Tiere (P0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margot Geilsdorf 
geb. Schuster 

13.03.1940 – 22.01.2022 
 
Im Gerber-Hans-Haus mit ihren drei Schwestern aufgewachsen, galt ihr 
Interesse seit frühester Kindheit der Zupfmusik. Nach ihrem musikpä-
dagogischen Studium in Weimar unterrichtete sie über 40 Jahre in 
Markneukirchen und Auerbach unzählige Schüler in den Fächern Gi-
tarre und Mandoline. In ihrer Arbeit professionell und pflichtbewusst, 
in ihrer Art bescheiden und einfühlsam – so haben sie ihre Schüler und 
Kollegen gekannt und geschätzt. 
Sie war u.a. Mitglied im Sächsischen Gitarrenensemble und leitete seit 
1993 das Mandolinen- und Gitarrenensemble Markneukirchen, das 2018 
im Gerber-Hans-Haus auf Grund ihres sich verschlechternden Gesund-
heitszustandes sein letztes Konzert gab. Durch ihr Fehlen entstand eine 
Lücke, die bis heute nicht geschlossen werden konnte. 
 
Wir behalten Dich, liebe Margot, in dankbarer Erinnerung und trauern 
mit Deiner Familie. 
 
Heidrun Eichler im Namen des Mandolinen- und Gitarrenensembles 
Markneukirchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 
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B E S T A T T U N G S H A U S

Adorfer Str. 12
08258 Markneukirchen / V.
Telefon (037422) 2412

Wir sind in Markneukirchen umgezogen

ADORF - REICHENBACH - MARKNEUKIRCHEN

seit 1979 ein seit 1979 ein 
Familienunternehmen Familienunternehmen 

mit Tradition  mit Tradition  

Straße des Friedens 5
08258 Markneukirchen
 037422 / 405 999 
 0172 - 790 32 03

 www.bestattungen-rozynek.de
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Samstag, 29.01.2022 10.15 Uhr  Predigtgottesdienst im Pflegeheim  
Sonntag, 30.01.2022 09.30 Uhr  gem. Abendmahlsgottesdienst in 

Markneukirchen 
Samstag, 05.02.2022 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim 
Sonntag, 06.02.2022 09.30 Uhr gem. Abendmahlsgottesdienst in  
  Erlbach  
Montag, 07.02.2022 19.30 Uhr Allianzgebet in Erlbach 
Samstag, 12.02.2022 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim  
Sonntag, 13.02.2022 09.30 Uhr gem. Abendmahlsgottesdienst in 

Markneukirchen 
 14.00 Uhr Predigtgottesdienst in Landwüst in 

der Pfarrscheune 
 
Bei allen Gottesdiensten kommt die 3-G-Regel zur Anwendung. 
Vor dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu einem Corona-
Schnelltest. 
 
Die Pfarrämter sind während der aktuellen Einschränkungen für Besu-
cher geschlossen. 
Die Kommunikation per Telefon oder E-Mail ist uneingeschränkt 
möglich. 
 
Eine Terminvereinbarung ist nach vorheriger telefonischer Absprache 
möglich. 
 
Telefon:   
Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 
Pfarramt Erlbach  037422 6348 
Pfarramt Landwüst  037422 2523 
E-Mail: info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
Kindergruppen finden wieder statt! 
 
Markneukirchen 
Kinderkirche Kl. 1-2:  montags 15.00-16.00 Uhr 
Kinderkirche Kl. 3-4:  montags 16.00-17.00 Uhr 
Jungschar Kl. 5-6:  montags 17.15-18.15 Uhr 
 
Erlbach 
Christenlehre Kl. 1-2:  mittwochs 15.00-16.00 Uhr 
Christenlehre Kl. 3-4:  dienstags 15.45-16.45 Uhr 
Jungschar Kl. 5-6:  dienstags 17.00-18.00 Uhr 
 
KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
Jeden Freitag  19.00 Uhr  Gebetskreis in Adorf 
Jeden Sonntag 15.30 Uhr Hl. Messe in Bad Elster 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Freitag, 28.01.2022 16.30 Uhr Koje-Kinderkreis und Toje-Teenkreis 

 19.30 Uhr Gebet 
Samstag, 29.01. 2022  19.00 Uhr EC-Jugendkreis 
Sonntag, 30.01.2022 17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Dienstag, 01.02.2022 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag, 04.02.2022 16.30 Uhr Koje-Kinderkreis und Toje-Teenkreis 

 19.30 Uhr Gebet 
Samstag, 05.02.2022 19.00 Uhr EC-Jugendkreis 
Sonntag, 06.02.2022 10.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Dienstag, 08.02.2022 19.30 Uhr  Gebet 

 
 
 
 
 
 
+ 3202 Alpha.pdf 

Entdecke
Leben
Glaube
Sinn

Jetzt online!

Wann

Wo

Kontakt

Anmeldung

Abenteuerlustig?
Willkommen bei Alpha!
Starte dein Abenteuer und
entdecke Leben, Glaube, Sinn.

Alpha ist eine Serie von 13 Treffen, die in 
entspannter Atmosphäre stattfinden.

Bei jedem Treffen gibt es Spaß, ein 
spannendes Thema und Austausch in 
Gesprächsgruppen, alles per 
Videokonferenz. 
 
Dazu bist du herzlich eingeladen.

Per Videokonferenz mit dem 
Programm "Zoom". Computer, 
Tablet oder Smartphone mit 
Internetanschluss wird benötigt

Start: 10. März 2022
wöchentlich 
donnerstags, 19.30 - 21.00 Uhr

Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf
Telefon: 037423-40417
Pfarrer Jan Dechert / Erlbach
Telefon: 037422-6348

Bei G. Burkhard Wagner oder Jan 
Dechert per Telefon oder per E-Mail:
 kg.erlbach@evlks.de / 
burkhard.wagner@evlks.de
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Schrott-Stark e.K.•  Zum Schrottplatz 1 • 08258 Markneukirchen

Wir suchen ab sofort – unbefristet – in Vollzeit
• Kraftfahrer im Nah- und Fernverkehr mit dem Führerschein C/CE

• Kfz-Schlosser für Nutzfahrzeugtechnik
- Pflege des firmeneigenen Fuhrparks
- Instandhaltung/-setzung Abroll- und Absetzcontainer

Bei Interesse melden Sie sich gerne direkt bei uns unter 037422/40390 oder senden Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an info@schrott-stark.de oder per Post an die obige Adresse

Eis
& Back-
waren

a
u

s
 e

ig

ene r He rste
l

l
u

n
gStr. des Friedens 28

Tel. 037422-749266

Spritzringe, Pfannkuchen, 

Pfannkuchen-Brezeln und 

Pfannkuchen-Spieße

 

 

 

Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller für Blech- wie Holzblasinstrumente mit 
Produktionsstandorten in Markneukirchen und Geretsried. Am Standort Markneukirchen mit 
über 400 Mitarbeiter suchen wir Sie als: 

 

 

 

 

SAXOPHON-ENDMONTEUR*IN 
 

 

 

 

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher*in mit 
einer Spezialisierung auf das Saxophon haben, erwartet Sie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozialleistungen eines 
Großunternehmens. 

  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere Personalabteilung: 

dietmar.koehler@buffetcrampon.com 

 

 

 

 

 

Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller für Blech- wie Holzblasinstrumente mit 
Produktionsstandorten in Markneukirchen und Geretsried. Am Standort Markneukirchen mit 
über 400 Mitarbeiter suchen wir Sie als: 

 

 

 

 

SAXOPHON-ENDMONTEUR*IN 
 

 

 

 

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher*in mit 
einer Spezialisierung auf das Saxophon haben, erwartet Sie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozialleistungen eines 
Großunternehmens. 

  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere Personalabteilung: 

dietmar.koehler@buffetcrampon.com 

 

 

Wenn Sie erste Erfahrungen im Umgang mit Lackierarbeiten 
haben oder mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich 
vorweisen können, erwartet Sie ein zukunftssicherer Arbeits-
platz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozial-
leistungen eines Großunternehmens.

Buffet Crampon ist Europas größter 
Hersteller für Blech- wie Holzblasin-
strumente mit Produktionsstandorten 
in Markneukirchen und Geretsried. 
Am Standort Markneukirchen mit über 
400 Mitarbeiter suchen wir Sie als:

INSTRUMENTENLACKIERER 
(m/w/d)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere 
Personalabteilung: bewerbung@buffetcrampon.com

Gasthaus Grünes Tal 
Mittwoch – Sonntag 11:00 - 20:00 Uhr 

Bei uns finden Sie ausschließlich nur hausgemachte Gerichte. 

Gewölbe - Familien – Geburtstagsfeiern, Taufe, Firmenfeiern

Waldstraße 2A, Eubabrunn - Reservierungen: 037422 6537 

Frisches leckeres Softeis führen wir in den Sommermonaten   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnik
in Markneukirchen

0160-1746564
 Jürgen Schmidt *** Elektrotechnikermeister

Elektrotechnik
in Markneukirchen

0160-1746564
 Jürgen Schmidt *** Elektrotechnikermeister

Werbung bringt 

Kunden!


